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Kapitel 12 15Hochschulinvestitionen
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Einnahmen

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 01 139 Einnahmen aus dem Sondervermögen Wissen schafft Zukunft 0 0

neu

Vgl. Vermerk bei 12 15-812 09.

Erläuterungen:

Der Titel ist veranschlagt zur Vereinnahmung eines Kostenbeitrags für Ersteinrichtung des Umbaus Irminenfreihof an der Hoch-
schule Trier.

Summe HGr. 2: 0 0

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, 
besondere Finanzierungseinnahmen

Rückzahlungen können von der Einnahme abgesetzt werden.

331 07 139 Zweckgebundene Erstattungen des Bundes nach Artikel        
91 b Abs. 1 Grundgesetz

1.391.000 834.000 0

2.728.238

Vgl. Vermerk bei 12 15-812 09.

Erläuterungen:

Der Titel ist veranschlagt zur Vereinnahmung etwaiger zweckgebundener Erstattungen des Bundes für überregionale Förde-
rungsmaßnahmen im Hochschulbereich nach Artikel 91 b Abs. 1 Nr.3 Grundgesetz zur Beschaffung von Großgeräten und För-
derung von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Forschungsförderung von überregionaler Bedeutung an Hochschulen.

382 01 891 Durchlaufender Posten im Zusammenhang mit Bundesmitteln 
nach Artikel 91b Abs. 1 Grundgesetz

9.162.000 3.067.000 0

13.248.762

Vgl. Vermerk bei 982 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt im Zusammenhang mit der Förderung von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Forschungsförderung von 
überregionaler Bedeutung an Hochschulen.
Der Bund beteiligt sich an den förderfähigen Kosten für die Baumaßnahmen
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Neubau für Centrum für Fundamentale Physik mit rd. 24 Mio. EUR
- Technische Universität Kaiserslautern: Neubau für Laboratory for Ultra-Precision and Micro Engineering mit rd. 20 Mio. EUR

Summe HGr. 3: 10.553.000 3.901.000 0

15.977.000
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 01 139 Kosten für Sachverständige 130.000 130.000 130.000

0

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Einschaltung von Beratern bei der Vorbereitung und Durchführung von Bau- und 
Ersteinrichtungsmaßnahmen und sonstige Programmierungskosten.

526 02 132 Entgelte für baufachliche Dienstleistungen 130.000 130.000 130.000

26.007

Erläuterungen:

Nach § 61 LHO sind die Dienstleistungen des Landesbetriebs LBB, die dieser als baufachliche Prüfbehörde im Sinne des § 44 
LHO erbringt, zu vergüten.

Summe HGr. 5: 260.000 260.000 260.000

26.007

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

664 11 132 Schuldendiensthilfe des Landes an die Universitätsmedizin in 
Mainz für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen

9.103.700 8.325.000 8.325.000

20.309.100

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Die Investitionen der Universitätsmedizin (Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen) sind ab dem Doppelhaushalt 2002/2003 aus 
dem Wirtschaftsplan der Universitätsmedizin zu finanzieren. Hierzu werden für die erforderlichen Kreditaufnahmen der Univer-
sitätsmedizin Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Zuwendungsverfahrens gewährt.
Die Veranschlagung einer Schuldendiensthilfe wird für Investitionsausgaben ab dem 01.01.2019 auf die Veranschlagung von 
Zuschüssen bei Kapitel 12 15 Titel 894 02 umgestellt. Für Investitionsausgaben bis zum 31.12.2018 wird der Titel 664 11 wei-
tergeführt.
Die Mittel bei Titel 664 11 werden ausschließlich für Zins- und Tilgungsleistungen auf vom Land zu finanzierende und bis zum 
31.12.2018 aufgenommene Investitionskredite der Unimedizin verwendet, um diese zeitnah von diesen Kreditverbindlichkeiten 
zu befreien.

Summe HGr. 6: 9.103.700 8.325.000 8.325.000

20.309.100

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ausgaben bei HGr 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

812 09 139 Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte bei Hochschu-
len

4.000.000 10.000.000 7.000.000

16.010.860

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 12 15-234 01 geleistet werden.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 12 15-331 07 geleistet werden.
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 812 09
Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 4.200.000 0

davon fällig:

2024 bis zu 3.500.000

2025 bis zu 700.000 0

2026 bis zu 0 0

2027 bis zu 0 0

2028 ff. bis zu 0

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung

VE 2023 4.200.000 3.500.000 700.000

VE 2024

Verpfl. aus VE 3.500.000 700.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 14.200.000 3.500.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 4.200.000 700.000

Veranschlagt sind die Ausgaben für Ersteinrichtungsmaßnahmen und Großgeräte bei Hochschulen einschließlich im Vorfeld 
anfallender Planungskosten. Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen zur Abwicklung der nachstehend aufgeführten Maß-
nahmen.
Über die Freigabe der Mittel und Verpflichtungsermächtigungen wird im Einzelfall nach Vorlage der Planunterlagen entschie-
den.
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 812 09

894 02 132 Zuschuss an die Universitätsmedizin in Mainz für Bau- und 
Ersteinrichtungsmaßnahmen

51.100.000 51.100.000 51.100.000

25.475.927

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 380.000.000 185.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 15.000.000

2025 bis zu 45.000.000 45.000.000

2026 bis zu 42.000.000 42.000.000

2027 bis zu 278.000.000 40.000.000

2028 ff. bis zu 58.000.000
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 894 02
Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 170.000.000 45.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000

VE 2023 380.000.000 15.000.000 45.000.000 42.000.000 278.000.000

VE 2024 185.000.000 45.000.000 42.000.000 40.000.000 58.000.000

Verpfl. aus VE 45.000.000 50.000.000 125.000.000 114.000.000 343.000.000 58.000.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 386.100.000 186.100.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 505.000.000 640.000.000

Die Investitionen der Universitätsmedizin (Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen) sind ab dem Doppelhaushalt 2002/2003 aus 
dem Wirtschaftsplan der Universitätsmedizin zu finanzieren.
Die Veranschlagung einer Schuldendiensthilfe bei Kapitel 12 15 Titel 664 11 wird für Investitionsausgaben ab dem 01.01.2019 
auf die Veranschlagung von Zuschüssen umgestellt. Für Investitionsausgaben bis zum 31.12.2018 wird der Titel 664 11 weiter-
geführt.
Die vorgesehenen Ausgaben werden im Rahmen der Ansätze und der Ausgabereste finanziert. Sollten nicht alle Ausgabereste 
übertragen werden, so sind neu veranschlagte Maßnahmen zurückzustellen.
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 894 02

Summe HGr. 8: 55.100.000 61.100.000 58.100.000

41.486.788

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

982 01 891 Durchlaufender Posten im Zusammenhang mit Bundesmitteln 
nach Artikel 91b Abs. 1 Grundgesetz

9.162.000 3.067.000 0

13.248.762

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 382 01 geleistet werden.
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 982 01
Erläuterungen:

Veranschlagt im Zusammenhang mit der Förderung von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Forschungsförderung von 
überregionaler Bedeutung an Hochschulen.
Der Bund beteiligt sich an den förderfähigen Kosten für die Baumaßnahmen
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Neubau für Centrum für Fundamentale Physik mit rd. 24 Mio. EUR
- Technische Universität Kaiserslautern: Neubau für Laboratory for Ultra-Precision and Micro Engineering mit rd. 20 Mio. EUR

Die Bundesmittel werden an den Landesbetrieb LBB weitergeleitet, der die Baumaßnahmen im Rahmen seines Wirtschafts-
plans errichtet und finanziert.
Vgl. Titel 382 01

Summe HGr. 9: 9.162.000 3.067.000 0

13.248.762
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 15 Hochschulinvestitionen

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 
Ausnahme für Investitionen

0 0

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 
Finanzierungseinnahmen

10.553.000 3.901.000 0
15.977.000

Gesamteinnahmen 10.553.000 3.901.000 0
15.977.000

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 
den Schuldendienst

260.000 260.000 260.000
26.007

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-
nahme für Investitionen

9.103.700 8.325.000 8.325.000
20.309.100

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen

55.100.000 61.100.000 58.100.000
41.486.788

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 9.162.000 3.067.000 0
13.248.762

Gesamtausgaben 73.625.700 72.752.000 66.685.000
75.070.656

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -63.072.700 -68.851.000 -66.685.000
-59.093.656
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Kapitel 12 20Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 12 811 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts-
jahres

10.000 10.000 10.000

4.477.566

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsfeststellungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge nach 
Schluß des Haushaltsjahres bzw. nach Abschluß der Baumaßnahmen.

119 69 811 Vermischte Verwaltungseinnahmen 25.000 25.000 25.000

0

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen, Abrechnungszeichnungen und dergl. sowie für gelegentlich anfal-
lende Vertragsstrafen.

124 01 199 Mieten und Vergütungen für Wohnungen und Nebenentgelte 6.800 6.800 6.800

0

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Vermietung insbesondere des Patronatsgebäudes “Kloster Schönau“.

131 01 811 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken 50.000 50.000 50.000

40.320

Vgl. Vermerk bei 722 01.

Vgl. Vermerk bei Titel 821 01.

Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass landeseigene bebaute und unbebaute Grundstücke bei einer Nutzungs-
bindung von mindestens 20 Jahren für Hochschulzwecke um bis zu 50 v.H. unter dem vollen Wert an Gebietskörperschaften 
veräußert werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.
Abweichend hiervon sind die Veräußerungserlöse von Waldbodenflächen und Abbaurechten im Wirtschaftsplan des Landesbe-
triebes “Landesforsten Rheinland-Pfalz“, die Veräußerungserlöse von Grundstücken im wirtschaftlichen Eigentum des Landes-
betriebes “Mobilität“ im Wirtschaftsplan des LBM und von Grundstücken im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebes 
“Liegenschafts- und Baubetreuung“ im Wirtschaftsplan der LBB veranschlagt.

132 02 811 Erlöse aus der Veräußerung unbrauchbarer oder entbehrli-
cher Gegenstände

10.000 10.000 10.000

0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Altbaustoffen.

Summe HGr. 1: 101.800 101.800 101.800

4.517.886

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 03 016 Erstattungen des Bundes für Personal- und Verwaltungsaus-
gaben

115.000.000 125.100.000 126.400.000

106.590.452

Vgl. Vermerk bei 671 03.
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 231 03
Erläuterungen:

Der Bund ersetzt die Kosten für die Inanspruchnahme des mit Bundesaufgaben betrauten Personals des Landesbetriebs LBB. 
Dieser bewirtschaftet die Bundesmittel in eigener Regie.

Summe HGr. 2: 115.000.000 125.100.000 126.400.000

106.590.452

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, 
besondere Finanzierungseinnahmen

331 05 195 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für kleine Baumaß-
nahmen bei der Gedenkstätte ehemaliges KZ Hinzert

0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei 12 20-711 01.

Erläuterungen:

Leertitel.
Der Titel ist veranschlagt zur Vereinnahmung eines Bundeszuschusses.

331 06 183 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund zur Errichtung eines 
Neubaues des Archäologischen Zentrums Mainz

0 0 0

1.586.000

Vgl. Vermerk bei 12 20-722 01.

Erläuterungen:

Leertitel.
Der Titel ist veranschlagt zur Vereinnahmung von Bundesmitteln.

331 07 342 Zweckgebundene Einnahmen des Bundes für die Erweiterung 
der Lagerkapazitäten der Landessammelstelle Ellweiler

0 0

neu 235.668

Vgl. Vermerk bei 12 20-711 01.

Erläuterungen:

Leertitel.
Der Titel ist veranschlagt zur Vereinnahmung von Bundesmitteln.

331 08 199 Zweckgebundene Einnahmen von der Europäischen Union für 
Projekte zum Schutz von religiösen Einrichtungen und öffent-
licher Räume

0 0

neu

Vgl. Vermerk bei 12 20-671 02.

Erläuterungen:

Leertitel.
Der Titel ist veranschlagt zur Vereinnahmung von Mitteln der Europäischen Union.

341 06 183 Beiträge der Stadt Mainz zur Errichtung eines Neubaues des 
Archäologischen Zentrums Mainz

0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei 12 20-722 01.

Erläuterungen:

Leertitel.
Der Titel ist veranschlagt zur Vereinnahmung des Kostenbeitrags der Stadt Mainz in Höhe von 10 Mio. EUR.

aus Titelgruppen: 600.000 600.000 600.000

600.000
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Summe HGr. 3: 600.000 600.000 600.000

2.421.668
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01 811 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000.000 6.000.000 6.000.000

4.020.812

Ergänzend zu § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 gilt: Die Ausgaben bei 711 04 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 
519 01.

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu, soweit die Ausgaben für die bauliche Wiederinstand-
setzung bei diesem Titel nachgewiesen werden. 

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 2.500.000 2.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 2.500.000

2025 bis zu 0 2.500.000

2026 bis zu 0 0

2027 bis zu 0 0

2028 ff. bis zu 0

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 1.500.000 1.500.000

VE 2023 2.500.000 2.500.000

VE 2024 2.500.000 2.500.000

Verpfl. aus VE 1.500.000 2.500.000 2.500.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 7.000.000 6.000.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.500.000 2.500.000

Veranschlagt sind die Bauunterhaltungsmittel für landeseigene Liegenschaften, angemietete Liegenschaften mit Unterhaltungs-
pflicht des Landes sowie die Unterhaltung und Instandsetzung von Kirchen und Pfarrhäusern usw. (Patronatsbauten).

526 02 811 Kosten für Sachverständige und Rechtsanwälte 85.000 85.000 85.000

16.021

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für Sachverständige und Rechtsanwälte im Zusammenhang mit der Aufsichtsfunk-
tion für Baumaßnahmen des Landes und des Bundes.

546 02 811 Veröffentlichungen, Dokumentationen, Messen und Ausstel-
lungen

100.000 100.000 100.000

0

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sind insbesondere bestimmt für Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Baukultur. Dabei han-
delt es sich vornehmlich um Kosten für die Erstellung von Broschüren / Dokumentationen im Bereich der Hochbaumaßnahmen 
des Landes sowie deren Präsentation bei Messen und Ausstellungen, wie z.B. Rheinland-Pfalz Tag, Rheinland-Pfalz Ausstel-
lung.

547 69 811 Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben 5.000 5.000 5.000

1.274
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 547 69
Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nachzahlungen insbesondere aufgrund von Prüfungsfeststellungen nach Schluß des Haushaltsjahres bzw. 
nach Abschluss der Baumaßnahmen.

549 01 881 Globale Minderausgaben -7.000.000 -4.000.000 -4.000.000

0

Erläuterungen:

Zum Ausgleich des Haushaltsplans vorgesehene globale Einsparungen in den Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplanes 12.

aus Titelgruppen: 450.000 450.000 450.000

27.149

Summe HGr. 5: -360.000 2.640.000 2.640.000

4.065.256

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 02 811 Erstattung von Ausgaben für Sicherungsmaßnahmen 1.800.000 1.800.000 1.800.000

239.789

Die Ausgaben bei HG 7,  sowie 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 12 20-331 08 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Sicherungsmaßnahmen zum Personen- und Objektschutz.
Im Rahmen der Ausübung von politischen Ämtern auf Landesebene und der Erledigung von Landesaufgaben durch Landesbe-
dienstete kann es notwendig werden, dass aufgrund einer Gefährdungseinstufung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz 
Sicherungsmaßnahmen an privaten Wohngebäuden empfohlen werden. Die Kosten dieser Sicherungsmaßnahmen sind vom 
Land Rheinland-Pfalz zu finanzieren.
Ebenso können Sicherungsmaßnahmen bei religiösen Einrichtungen mit einem Baukostenzuschuss finanziert werden, sofern 
Sicherungsempfehlungen des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz vorliegen.

671 03 016 Erstattungen für Personal- und Verwaltungsausgaben 115.000.000 125.100.000 126.400.000

106.590.452

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 03 geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Bund ersetzt die Kosten für die Inanspruchnahme des mit Bundesaufgaben betrauten Personals des Landesbetriebs LBB. 
Dieser bewirtschaftet die Bundesmittel in eigener Regie.

aus Titelgruppen: 258.000.000 294.000.000 283.000.000

242.750.000

Summe HGr. 6: 374.800.000 420.900.000 411.200.000

349.580.241

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Ausgaben 12 20-682 72, 12 20-HG 7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei HG 7,  sowie 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei HGr 7, HGr 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

711 01 811 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1.000.000 1.000.000 1.000.000

483.524
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 711 01
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 12 20-331 05 geleistet werden..

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 12 20-331 07 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 2.000.000 2.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 600.000

2025 bis zu 750.000 600.000

2026 bis zu 650.000 750.000

2027 bis zu 0 650.000

2028 ff. bis zu 0

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 750.000 500.000 250.000

VE 2023 2.000.000 600.000 750.000 650.000

VE 2024 2.000.000 600.000 750.000 650.000

Verpfl. aus VE 500.000 850.000 1.350.000 1.400.000 650.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 2.500.000 2.150.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.250.000 3.400.000

Veranschlagt sind die Mittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zum Betrag von 3.000.000 EUR. Die veran-
schlagten Mittel sind vorgesehen zur Abwicklung bereits laufender Baumaßnahmen. Über die Ausführung sowie den Beginn 
neuer Baumaßnahmen wird im Einvernehmen mit den Ressorts auf der Grundlage der dem Ministerium der Finanzen vorzule-
genden Ausgabenanmeldung - Bau - entschieden.

711 04 811 Größere Instandhaltungsarbeiten an landeseigenen Liegen-
schaften einschließlich energiesparende Maßnahmen sowie 
Schadstoffsanierungen

3.000.000 3.000.000 3.000.000

2.424.761

Ergänzend zu § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 gilt: Die Ausgaben bei 711 04 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 
519 01.

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 10.000.000 10.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 2.200.000

2025 bis zu 2.600.000 2.200.000

2026 bis zu 2.600.000 2.600.000

2027 bis zu 2.600.000 2.600.000

2028 ff. bis zu 2.600.000

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 2.500.000 2.000.000 500.000

VE 2023 10.000.000 2.200.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

VE 2024 10.000.000 2.200.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Verpfl. aus VE 2.000.000 2.700.000 4.800.000 5.200.000 5.200.000 2.600.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 11.000.000 10.300.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 10.500.000 17.800.000
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 711 04
Veranschlagt sind Mittel für größere Bauunterhaltungsmaßnahmen (Dach-, Fassaden-, Baukonstruktionssanierungen, Brand-
schutzmaßnahmen u.a.) sowie Schadstoffsanierungen. 
Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen zur Abwicklung bereits laufender sowie den Beginn der im nachstehenden Baupro-
gramm 2023 und 2024 aufgeführten Baumaßnahmen.

722 01 811 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes 12.619.100 12.619.100 12.619.100

21.564.677

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 12 20-331 06 geleistet werden..

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 12 20-341 06 geleistet werden..

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 131 01 geleistet werden.

Abweichungen von den veranschlagten Gesamtbaukosten die auf ausschreibungsbedingten Kostenüberschreitungen - Preis-
steigerungen - beruhen, sind mit Zustimmung des für Landesbaumaßnahmen zuständigen Ministeriums zulässig, wenn diese 
im Rahmen des Haushaltssolls finanzierbar sind.

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 10.000.000 10.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 5.000.000

2025 bis zu 2.500.000 5.000.000

2026 bis zu 2.000.000 2.500.000

2027 bis zu 500.000 2.000.000

2028 ff. bis zu 500.000

Erläuterungen:

Im Haushalt 2023 und 2024 sind die nachfolgenden Baumaßnahmen vorgesehen. Die vorgesehenen Ausgaben werden im 
Rahmen der Ansätze und der Ausgabereste finanziert. Sollten nicht alle Ausgabereste übertragen werden, so sind neu veran-
schlagte Baumaßnahmen zurückzustellen.

Legende:

KB   = Kostenberechnung     FKB = fortgeschriebene Kostenberechnung
KS   = Kostenschätzung       GS   = geschätzte Werte
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 722 01

aus Titelgruppen: 5.250.000 5.250.000 5.250.000

7.803.771

Summe HGr. 7: 21.869.100 21.869.100 21.869.100

32.276.733

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ausgaben bei HGr 7, HGr 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

821 01 811 Erwerb von Grundstücken 50.000 50.000 50.000

0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 131 01 geleistet werden.

Zuviel vereinnahmte Beträge bei Titel 131 01 sind aus den Mitteln des Titels 821 01 zurückzuzahlen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Errichtung von Dienstgebäuden und sonst. Anlagen 
sowie von bebauten Grundstücken, die zur Unterbringung von Landesbehörden oder zu sonstigen Landeszwecken dienen kön-
nen.
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
893 01 195 Baukostenzuschuss für die Herrichtung des Hambacher 
Schlosses

1.000 1.000 1.000

602.085

Erläuterungen:

Ausfinanzierung des Baukostenzuschusses für Infrastrukturmaßnahmen zur Herrichtung der Schlossstraße einschließlich Fuß-
gängerweg, Parkplatz und Bushaltestelle, sowie notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mit einem 
Volumen von rd. 2,8 Mio. EUR sowie der Baukostenzuschüsse der 2. und 3. Bauabschnitte von insgesamt 23,4 Mio. EUR.

Der Titel dient ferner zur Finanzierung kleinerer Baumaßnahmen und größerer Instandsetzungen.
Die vorgesehenen Ausgaben werden im Rahmen der Ansätze und der Ausgabereste finanziert.

Summe HGr. 8: 51.000 51.000 51.000

602.085
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 72 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

381 72 891 Haushaltstechnische Verrechnung von Nutzungsentgelten 
und Pachten an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Bau-
betreuung

600.000 600.000 600.000

600.000

Erläuterungen:

Haushaltstechnische Verrechnung aufgrund Ersatz des Mieter-/Vermieter-Modells durch das Deckungszuschuss-Modell (vgl. 
Ausgabe bei Kapitel 03 09 Titel 981 01)

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 600.000 600.000 600.000

600.000

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 600.000 600.000 600.000

600.000
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Baunebenkosten

796 71 811 Honorare für Architekten und Ingenieure 5.000.000 5.000.000 5.000.000

7.803.771

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 7.000.000 7.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 2.000.000

2025 bis zu 2.000.000 2.000.000

2026 bis zu 2.000.000 2.000.000

2027 bis zu 1.000.000 2.000.000

2028 ff. bis zu 1.000.000

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 5.000.000 3.000.000 1.500.000 500.000

VE 2023 7.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000

VE 2024 7.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000

Verpfl. aus VE 3.000.000 3.500.000 4.500.000 4.000.000 3.000.000 1.000.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 9.000.000 8.500.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 9.000.000 12.500.000

Veranschlagt sind:
- Vergütung des Landesbetriebs LBB
- Vergütung der Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure
- Ausgaben für Gutachten und Beratung durch freiberuflich Tätige

797 71 811 Allgemeine Baunebenkosten 250.000 250.000 250.000

0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für
- Behördliche Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen
- Grundsteinlegungen, Richtfeste, etc.
- Dokumentationen, Betriebskosten während der Bauzeit
- Prozesskosten, Modelle, Lichtbilder
- Sonstige Allgemeine Baunebenkosten

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 5.250.000 5.250.000 5.250.000

7.803.771
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
TGr. 72 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs “Liegenschafts- und Baubetreuung“ sowie die Übersichten zum Wirtschaftsplan sind 
verbindlich.
Überschreitungen der einzelnen Aufwands- und Ausgabepositionen für Aufträge des Bundes dürfen in Höhe entsprechender 
Mehrerlöse bzw. Mehreinnahmen erfolgen. Überschreitungen der einzelnen Aufwands- und Ausgabepositionen bis zu 5 Mio. 
EUR in anderen Fällen dürfen in Höhe entsprechender Mehrerlöse bzw. Mehreinnahmen bzw. gegen Einsparungen bei ande-
ren Aufwands- und Ausgabepositionen mit Zustimmung des für Landesbaumaßnahmen und Finanzen zuständigen Ministeri-
ums erfolgen.
Abweichungen von der “Übersicht über die Abwicklung der Bauinvestitionen im Wirtschaftsplan des LBB entsprechend HGB 
(Plan)“ sind zulässig, wenn im Finanzplan die “Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens“ nicht überschritten wer-
den
- bei Abweichungen von den veranschlagten Gesamtbaukosten die auf ausschreibungsbedingten Kostenüberschreitungen - 
Preissteigerungen - beruhen, mit Zustimmung des für Landesbaumaßnahmen zuständigen Ministeriums
- bei sonstigen Abweichungen bis zu Gesamtbaukosten von 5 Mio. EUR im Einzelfall - mit Zustimmung des für Landesbaumaß-
nahmen und Finanzen zuständigen Ministeriums -.
Weitergehende Überschreitungen der einzelnen Aufwands- und Ausgabepositionen und weitergehende Abweichungen von der 
Übersicht über die Abwicklung der Bauinvestitionen im Wirtschaftsplan des LBB bedürfen der Einwilligung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtages.

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebs “Liegenschafts- und Baubetreuung“ ist mit einer Übersicht über die Abwicklung der 
vorgesehenen Bauinvestitionen am Ende des Kapitels 12 20 abgedruckt. Die Stellenpläne für die Beamten und die Beschäftig-
ten sind im Einzelplan 04, Kapitel 04 10, ausgewiesen.

518 72 811 Nicht aufteilbare Ausgaben des Landes im Zusammenhang 
mit Anmietungen

200.000 200.000 200.000

0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für unvorhersehbare Flächenbedarfe der Ressorts.

526 72 811 Ausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen 250.000 250.000 250.000

27.149

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen des Landesbetriebs LBB für baufachliche Dienstleistungen.

682 72 811 Zuschuss an den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baube-
treuung

258.000.000 294.000.000 283.000.000

242.750.000

Die Ausgaben 12 20-682 72, 12 20-HG 7 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Zuschuss an den Landesbetrieb LBB als Ersatz für die bisher im Rahmen des Mieter-/Vermieter-Modells 
von den Ressorts gezahlten Nutzungsentgelte.
Der Zuschuss dient einer ausgeglichenen Wirtschaftsführung des Landesbetriebs LBB sowie Auszahlungen für Investitionen 
des Anlagevermögens (Bauvolumen). 

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 258.450.000 294.450.000 283.450.000

242.777.149

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 263.700.000 299.700.000 288.700.000

250.580.920
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 20 Hochbaumaßnahmen des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.

101.800 101.800 101.800
4.517.886

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 
Ausnahme für Investitionen

115.000.000 125.100.000 126.400.000
106.590.452

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 
Finanzierungseinnahmen

600.000 600.000 600.000
2.421.668

Gesamteinnahmen 115.701.800 125.801.800 127.101.800
113.530.006

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 
den Schuldendienst

-360.000 2.640.000 2.640.000
4.065.256

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-
nahme für Investitionen

374.800.000 420.900.000 411.200.000
349.580.241

HGr. 7 Baumaßnahmen 21.869.100 21.869.100 21.869.100
32.276.733

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen

51.000 51.000 51.000
602.085

Gesamtausgaben 396.360.100 445.460.100 435.760.100
386.524.315

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -280.658.300 -319.658.300 -308.658.300
-272.994.309
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Anlage zu Kap. 12 20 (Wirtschaftsplan 2023/2024 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung)
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 142 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts-
jahres

0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei Titel 894 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen im Rahmen der Studierendenwohnraumförderung, 
für die Bewilligungsbescheide, ggf. teilweise, widerrufen wurden.

Es ist ein Leertitel veranschlagt.

aus Titelgruppen: 47.500.000 42.000.000 42.000.000

34.854.373

Summe HGr. 1: 47.500.000 42.000.000 42.000.000

34.854.373

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02 233 Erstattungen für Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfän-
ger nach dem Heizkostenzuschussgesetz vom Bund

0 0

neu

Vgl. Vermerk bei 681 02.

Erläuterungen:

Leertitel.
Der Bund erstattet 100 % der Ausgaben des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz. Die Veranschla-
gung dieses Einnahmetitels steht daher in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ausgaben bei Titel 681 02.

282 01 165 Kostenbeiträge 98.000 98.000 98.000

56.783

Vgl. Vermerk bei den Titeln 547 76, 671 76.

Erläuterungen:

Kostenbeiträge Dritter - Körperschaften, Anstalten, Verbände, Stiftungen, Vereine, Private - für das Bauforum Rheinland-Pfalz.

282 02 165 Spenden 0 0 0

0

Vgl. Vermerk bei den Titeln 547 76, 671 76.

Erläuterungen:

Sponsorengelder für das Bauforum Rheinland-Pfalz.
Es ist ein Leertitel veranschlagt.

aus Titelgruppen: 34.750.000 109.750.000 110.500.000

25.701.011

Summe HGr. 2: 34.848.000 109.848.000 110.598.000

25.757.794
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, 
besondere Finanzierungseinnahmen

aus Titelgruppen: 36.505.000 60.547.000 87.605.000

14.531.664

Summe HGr. 3: 36.505.000 60.547.000 87.605.000

14.531.664
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

aus Titelgruppen: 7.229.000 7.529.200 7.529.300

6.320.520

Summe HGr. 5: 7.229.000 7.529.200 7.529.300

6.320.520

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 03 411 Erstattung von Kosten für die Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau 
Rheinland-Pfalz

6.000.000 12.000.000 6.000.000

3.390.405

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Entgelt für die Abwicklung der Programme im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau / der Beseitigung von Hochwasserschä-
den 2021.

681 02 233 Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger nach dem Heiz-
kostenzuschussgesetz

0 0

neu

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 02 geleistet werden. 

Erläuterungen:

Leertitel.
Der Bund erstattet den vom Land gezahlten Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger nach dem Heizkostenzuschussge-
setz in voller Höhe (vgl. Einnahmetitel 231 02).

aus Titelgruppen: 115.654.000 289.701.000 318.269.000

78.206.613

Summe HGr. 6: 121.654.000 301.701.000 324.269.000

81.597.018

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 142 Förderung der Errichtung und des Aus- und Umbaues von 
Wohnraum für Studierende sowie der Errichtung von Kinder-
tagesbetreuungseinrichtungen für Studierendenwerke ein-
schl. Grunderwerb u. Ersteinrichtung sowie größere 
Instandhaltungsarbeiten

100.000 100.000 100.000

0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Ausfinanzierung der bisher gewährten Zuschüsse für die Studierendenwohnraumförderung sowie Finanzierung der Zuschüsse 
zur Errichtung von Kindertagesbetreuungseinrichtungen nach den Vorschriften des Ministeriums für Wissenschaft und Gesund-
heit.

aus Titelgruppen: 2.900.000 2.900.000 2.900.000

2.528.665

Summe HGr. 8: 3.000.000 3.000.000 3.000.000

2.528.665
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

aus Titelgruppen: 219.800 186.500 224.700

586.688

Summe HGr. 9: 219.800 186.500 224.700

586.688
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 71 Soziale Wohnraumförderung

Vgl. Abs. 2 des Vermerks bei TGr. 71 - Ausgaben -.

119 71 411 Einnahmen aus Überzahlungen nach Schluss des Haushalts-
jahres

0 0 0

5.245

Erläuterungen:

Einnahmen, insbesondere aus der Rückforderung von Zuschüssen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung, für die 
Bewilligungsbescheide, ggf. teilweise, widerrufen wurden.

Es ist ein Leertitel veranschlagt.

162 71 411 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen 22.500.000 22.000.000 22.000.000

20.830.385

Erläuterungen:

182 71 411 Darlehensrückflüsse aus gewährten Wohnungsbaudarlehen 25.000.000 20.000.000 20.000.000

14.018.742

Erläuterungen:

231 71 233 Erstattungen für Wohngeld vom Bund 34.750.000 109.750.000 110.500.000

25.701.011

Erläuterungen:

Der Bund erstattet 50 % der Wohngeldausgaben. Die Veranschlagung dieses Einnahmetitels steht daher in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Ausgaben bei Titel 681 71.

331 71 411 Zuweisungen vom Bund 36.505.000 60.547.000 87.605.000

14.531.664

Vgl. Vermerk bei 663 71.
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 331 71
Erläuterungen:

Bis einschließlich 2019 waren Kompensationsleistungen des Bundes ab 01.01.2007 nach Beendigung der Finanzhilfen des 
Bundes zur Wohnraumförderung veranschlagt.
Seit 2020 sind Finanzhilfen des Bundes, nach der Grundgesetzänderung mit der Einfügung des Artikels 104 d GG, veran-
schlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 118.755.000 212.297.000 240.105.000

75.087.047

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 118.755.000 212.297.000 240.105.000

75.087.047
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 71 Soziale Wohnraumförderung

Die Ausgaben 12 25-TG 71 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 12 25-TG 99.

Die Ausgaben 12 25-TG 71, 20 05-561 02, 20 05-581 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben bei der Titelgruppe 71 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Titelgruppe 71 geleistet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung fördert das Land zusammen mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB) die Bildung von selbst genutztem Wohneigentum bzw. dessen Modernisierung durch nachrangige ISB-Darlehen, die 
das Land im Zins verbilligt und Tilgungszuschüsse gewährt.

Das Land verbilligt bei der Förderung von neuen Mietwohnungen, Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende sowie der 
Förderung von Studierendenwohnraum bzw. der Modernisierung von bestehenden Mietwohnungen aufgrund des Landeswohn-
raumförderungsgesetzes und landesrechtlicher Förderbestimmungen nachrangige ISB-Darlehen im Zins und gewährt zusätz-
lich Tilgungszuschüsse. 

Die Förderung von Wohngenossenschaften und insbesondere deren Gründung ist auf drei Standbeine gestellt.
1. Im Rahmen des aktuellen Mietwohnraumprogramms werden bereits Genossenschaften gefördert, die Wohnraum schaffen 
für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessenen mit solchem versorgen können.
2. Die Moderationsförderung richtet sich an Projektgruppen, die zur Schaffung von nachhaltig bezahlbarem selbstgenutztem 
Wohnraum eine Bewohnergenossenschaft gründen möchten oder sich nach Gründung in der Realisierungsphase befinden.
3. Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen für private Haushalte, die Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft 
werden möchten.

Ferner wird der Erwerb von allgemeinen Belegungsrechten an bestehenden Mietwohnungen durch die Gewährung von 
Zuschüssen angeboten.

Bei Titel 531 71 sind die Mittel für Dokumentationen und Veröffentlichungen im Wohnungs- und Städtebau in Rheinland-Pfalz 
und bei Titel 533 71 die Mittel für die Durchführung von Landeswettbewerben und Staatspreisen zu aktuellen Themen des Woh-
nungs- und Städtebaues veranschlagt.
Die Mittel bei Titel 686 71 sind insbesondere bestimmt zur Unterstützung von innovativen Projekten, um die gesellschaftliche, 
die soziale, die ökonomische und ökologische Bedeutung der Baukultur zu betonen, aber auch, um Anreize für den Bausektor 
zu geben und Innovation zu fördern.

Im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau werden ausgewählte wohnungs- und städtebauliche Modellvorhaben gefördert. 
Schwerpunkt sind dabei Maßnahmen zur Stärkung des geförderten Wohnungsbaus sowie eines zeitgemäßen und zukunftsfähi-
gen Wohnraumangebots in innerstädtischen und innerörtlichen Bestandsgebieten.

Im Programm Wohnen in Orts- und Stadtkernen erfolgt die Förderung durch zinsverbilligte ISB-Darlehen und die Gewährung 
eines Tilgungszuschusses.

Daneben werden Modellvorhaben und Studien zu aktuellen Themen oder Grundsatzfragen des Wohnungs- und Städtebaues 
gefördert.

In einzelnen Programmpunkten ist ebenfalls die Förderung des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus berücksichtigt.

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) sind ebenso hier veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können auch zur Abwicklung des Programms des Vorjahres verwendet wer-
den.



- 49 -

12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
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12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung

12 25 Soziale Wohnraumförderung

Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
526 71 411 Kosten für Sachverständige 165.000 165.000 165.000

233.034

Erläuterungen:

Ausgaben insbesondere im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung sowie von Wohnungsmarktuntersuchungen.

531 71 411 Veröffentlichungen, Dokumentationen, sonstige Öffentlich-
keitsarbeit

70.000 70.000 70.000

17.718

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 40.000 40.000

davon fällig:

2024 bis zu 40.000

2025 bis zu 0 40.000

2026 bis zu 0 0

2027 bis zu 0 0

2028 ff. bis zu 0

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 40.000 40.000

VE 2023 40.000 40.000

VE 2024 40.000 40.000

Verpfl. aus VE 40.000 40.000 40.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 70.000 70.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 40.000 40.000

533 71 411 Durchführung von Wettbewerben im wohnungs- und städte-
baulichen Bereich

100.000 100.000 100.000

0

539 71 411 Wertausgleich im Rahmen der Wohnungsbautransaktionen 6.100.000 6.100.000 6.100.000

6.040.364

Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Erläuterungen:

544 71 219 Kostenerstattung für die Wohngeldverarbeitung 700.000 1.000.000 1.000.000

545 71 219 Kostenbeteiligung an der Anschaffung einer landesweit ein-
heitlichen IT-Anwendung durch die Kommunen zur Verwal-
tung und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes

10.000 10.000 10.000

0
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Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 545 71
Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Kostenbeteiligung an der Anschaffung einer landesweit einheitlichen IT-Anwendung durch die 
Kommunen zur Verwaltung und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes.

546 71 219 Kostenerstattung für den automatisierten Datenabgleich im 
Wohngeldverfahren

5.000 5.200 5.300

4.814

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Kostenerstattung für den automatisierten Datenabgleich im Wohngeldverfahren auf Bund-Län-
der-Ebene.

663 71 411 Zuschüsse, Härteausgleich, Aufwendungszuschüsse und 
Zinszuschüsse

46.019.000 70.051.000 97.119.000

21.679.531

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 331 71 geleistet werden. In Höhe der Mindereinnahmen sind Aus-
gaben einzusparen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 180.000.000 210.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 26.000.000

2025 bis zu 26.000.000 29.000.000

2026 bis zu 25.000.000 29.000.000

2027 bis zu 103.000.000 28.000.000

2028 ff. bis zu 124.000.000

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 250.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 130.000.000

VE 2023 180.000.000 26.000.000 26.000.000 25.000.000 103.000.000

VE 2024 210.000.000 29.000.000 29.000.000 28.000.000 124.000.000

Verpfl. aus VE 30.000.000 56.000.000 85.000.000 84.000.000 261.000.000 124.000.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 220.051.000 251.119.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 400.000.000 554.000.000

681 71 233 Wohngeld 69.500.000 219.500.000 221.000.000

56.432.737

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus überzahltem Wohngeld sind von der Ausgabe abzusetzen.
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Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 681 71
Erläuterungen:

Der Bund erstattet das vom Land gezahlte Wohngeld zur Hälfte (vgl. Einnahmetitel  231 71).

Das Wohngeld wird als Zuschuss gezahlt.

Wohngeld gibt es
- als Mietzuschuss für den Mieter einer Wohnung oder eines Zimmers,
- als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung.

Ausgaben Hj. 2014 =   34.707.925 EUR
Ausgaben Hj. 2015 =   29.153.484 EUR
Ausgaben Hj. 2016 =   48.131.695 EUR
Ausgaben Hj. 2017 =   48.107.728 EUR
Ausgaben Hj. 2018 =   43.571.604 EUR
Ausgaben Hj. 2019 =   39.031.007 EUR
Ausgaben Hj. 2020 =   53.151.267 EUR
Ausgaben Hj. 2021 =   56.432.737 EUR

685 71 411 Zuschuss an die Stiftung Baukultur 65.000 80.000 80.000

50.000

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 240.000 0

davon fällig:

2024 bis zu 80.000

2025 bis zu 80.000 0

2026 bis zu 80.000 0

2027 bis zu 0 0

2028 ff. bis zu 0

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung

VE 2023 240.000 80.000 80.000 80.000

VE 2024

Verpfl. aus VE 80.000 80.000 80.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 320.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 240.000 160.000

Veranschlagt sind die Mittel für einen Zuschuss an die Stiftung Baukultur zu den Betriebskosten der Landesgalerie Baukultur.
Der Zuschuss soll die Stiftung Baukultur auch weiterhin befähigen, Beratungen, Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne 
und unter Einbindung der Baukultur Rheinland-Pfalz durchzuführen. Die Landesgalerie dient zudem der “Verortung“ des Dia-
logs Baukultur.

686 71 411 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Baukultur 50.000 50.000 50.000

44.345

Die Ausgaben sind übertragbar.
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Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
noch zu 686 71
Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 10.000 10.000

davon fällig:

2024 bis zu 10.000

2025 bis zu 0 10.000

2026 bis zu 0 0

2027 bis zu 0 0

2028 ff. bis zu 0

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 30.000 30.000

VE 2023 10.000 10.000

VE 2024 10.000 10.000

Verpfl. aus VE 30.000 10.000 10.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 30.000 50.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 10.000 10.000

Die Mittel sind insbesondere bestimmt zur Unterstützung von innovativen Projekten, um die gesellschaftliche, die soziale, die 
ökonomische und ökologische Bedeutung der Baukultur zu betonen, aber auch, um Anreize für den Bausektor zu geben und 
Innovation zu fördern.

863 71 411 Baudarlehen und Aufwendungsdarlehen 100.000 100.000 100.000

37.313

883 71 411 Zuweisungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.069.728

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 3.000.000 3.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 500.000

2025 bis zu 1.000.000 500.000

2026 bis zu 1.000.000 1.000.000

2027 bis zu 500.000 1.000.000

2028 ff. bis zu 500.000

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 4.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

VE 2023 3.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000

VE 2024 3.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000

Verpfl. aus VE 1.500.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 1.500.000 500.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 3.000.000 3.000.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 6.000.000 7.500.000
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Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
893 71 411 Investitionszuschüsse im Rahmen der sozialen Wohnraumför-
derung

1.300.000 1.300.000 1.300.000

1.421.624

Verpflichtungsermächtigung

2023
EUR

2024
EUR

Betrag: 1.500.000 1.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 500.000 1.000.000

2026 bis zu 0 500.000

2027 bis zu 0 0

2028 ff. bis zu 0

Erläuterungen:

Gesamt Davon entfallen auf:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ff. 

Vorbelastung 2.000.000 1.200.000 300.000 500.000

VE 2023 1.500.000 1.000.000 500.000

VE 2024 1.500.000 1.000.000 500.000

Verpfl. aus VE 1.200.000 1.300.000 2.000.000 500.000

für neue Maßnahmen vorgesehen 1.600.000 1.500.000

Vorbelastung künftiger HH-Jahre 2.300.000 2.500.000

981 71 891 Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Statistischen 
Landesamtes

42.800 9.500 47.700

419.977

Erläuterungen:

Haushaltstechnische Verrechnung für die Inanspruchnahme des Statistischen Landesamtes
- für die Wohnungsmarktbeobachtungen 9.500 EUR in 2023 und 47.700 EUR in 2024

(vgl. Einnahme bei Kapitel 03 06 Titel 381 01)

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 125.726.800 300.040.700 328.647.000

87.451.185

TGr. 76 Bauforum Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben der Titel 547 76 und 671 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben bei den Titeln 547 76 und 671 76 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 01 und 282 02 geleistet wer-
den.

547 76 165 Nicht aufteilbare Sachausgaben 78.000 78.000 78.000

24.590

Die Ausgaben bei 547 76, 671 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 282 01, 282 02 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar

Erläuterungen:

Sachausgaben des Landes für Zwecke von Veröffentlichungen und Dokumentationen, Forschung und Planung, Veranstaltun-
gen u. ä..
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Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
671 76 165 Erstattungen an Dritte 20.000 20.000 20.000

0

Die Ausgaben bei 547 76, 671 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 282 01, 282 02 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar

Erläuterungen:

Erstattungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Forschung und Pla-
nung, Veranstaltungen u. ä..

981 76 891 Erstattung von Ausgaben für die Transferstelle Bauforum 
Rheinland-Pfalz

177.000 177.000 177.000

166.712

Erläuterungen:

Erstattung der Personal- und Sachkosten für das beim Ministerium der Finanzen eingerichtete Bauforum Rheinland-Pfalz (vgl. 
Epl. 04 Kapitel 04 01 Titel 381 02).

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 275.000 275.000 275.000

191.302

TGr. 99 Aufwand für Informations- und Kommunikationstechniken

Die Ausgaben 12 25-TG 71 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ausgaben bei 12 25-TG 99.

546 99 011 Kostenerstattung im Zusammenhang mit OZG-Prozessen im 
Bereich des Einzelplans 12

1.000 1.000 1.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 1.000 1.000 1.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 126.002.800 300.316.700 328.923.000

87.642.487
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Titel FZ Zweckbestimmung
Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-
dienst und dgl.

47.500.000 42.000.000 42.000.000
34.854.373

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 
Ausnahme für Investitionen

34.848.000 109.848.000 110.598.000
25.757.794

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen für Investitionen, besondere 
Finanzierungseinnahmen

36.505.000 60.547.000 87.605.000
14.531.664

Gesamteinnahmen 118.853.000 212.395.000 240.203.000
75.143.830

Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 
den Schuldendienst

7.229.000 7.529.200 7.529.300
6.320.520

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-
nahme für Investitionen

121.654.000 301.701.000 324.269.000
81.597.018

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen

3.000.000 3.000.000 3.000.000
2.528.665

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 219.800 186.500 224.700
586.688

Gesamtausgaben 132.102.800 312.416.700 335.023.000
91.032.892

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -13.249.800 -100.021.700 -94.820.000
-15.889.062
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Ansatz 2022

Ist 2021
Ansatz 2023 Ansatz 2024

Angaben in EUR
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Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023

Übersicht 
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

Einnahmen

Kapitel

0 1 2 3 4

Einnahmen aus 
Steuern und 

steuerähnlichen 
Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Einnah-

men aus 
Schuldendienst 

und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-

nahme für 
Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenaufnah-
men, aus Zuwei-

sungen und 
Zuschüssen für 
Investitionen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Summe            
Einnahmen

Personalausga-
ben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6 7

12 15 0 3.901.000 3.901.000

12 20 101.800 125.100.000 600.000 125.801.800

12 25 42.000.000 109.848.000 60.547.000 212.395.000

Summe 2023 42.101.800 234.948.000 65.048.000 342.097.800

Summe 2022 47.601.800 149.848.000 47.658.000 245.107.800

Vgl. z. 2022 -5.500.000 85.100.000 17.390.000 96.990.000
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Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2023

Übersicht 
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2023

Ausgaben

5 6 7 8 9   

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausga-
ben für Investi-

tionen und 
Investitionsför-

derungsmaßnah-
men

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Summe            
Ausgaben

+Überschuss      
-Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

8 9 10 11 12 13 14

260.000 8.325.000 61.100.000 3.067.000 72.752.000 -68.851.000

2.640.000 420.900.000 21.869.100 51.000 445.460.100 -319.658.300

7.529.200 301.701.000 3.000.000 186.500 312.416.700 -100.021.700

10.429.200 730.926.000 21.869.100 64.151.000 3.253.500 830.628.800 -488.531.000

7.129.000 505.557.700 21.869.100 58.151.000 9.381.800 602.088.600 -356.980.800

3.300.200 225.368.300 0 6.000.000 -6.128.300 228.540.200 -131.550.200
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Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024

Übersicht 
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Einnahmen

Kapitel

0 1 2 3 4

Einnahmen aus 
Steuern und 

steuerähnlichen 
Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Einnah-

men aus 
Schuldendienst 

und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-

nahme für 
Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenaufnah-
men, aus Zuwei-

sungen und 
Zuschüssen für 
Investitionen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Summe            
Einnahmen

Personalausga-
ben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1 2 3 4 5 6 7

12 15 0 0 0

12 20 101.800 126.400.000 600.000 127.101.800

12 25 42.000.000 110.598.000 87.605.000 240.203.000

Summe 2024 42.101.800 236.998.000 88.205.000 367.304.800

Summe 2023 42.101.800 234.948.000 65.048.000 342.097.800

Vgl. z. 2023 0 2.050.000 23.157.000 25.207.000
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Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024

Übersicht 
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Ausgaben

5 6 7 8 9   

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausga-
ben für Investi-

tionen und 
Investitionsför-

derungsmaßnah-
men

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Summe            
Ausgaben

+Überschuss      
-Zuschuss

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

8 9 10 11 12 13 14

260.000 8.325.000 58.100.000 0 66.685.000 -66.685.000

2.640.000 411.200.000 21.869.100 51.000 435.760.100 -308.658.300

7.529.300 324.269.000 3.000.000 224.700 335.023.000 -94.820.000

10.429.300 743.794.000 21.869.100 61.151.000 224.700 837.468.100 -470.163.300

10.429.200 730.926.000 21.869.100 64.151.000 3.253.500 830.628.800 -488.531.000

100 12.868.000 0 -3.000.000 -3.028.800 6.839.300 18.367.700
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Übersicht Durchlaufende Posten

Übersicht

über die den Haushalt durchlaufenden Posten
(Titel der Gruppe 982)

Betrag Betrag Betrag
für für für

Kapitel Bezeichnung 2022 2023 2024

- EUR - - EUR - - EUR -
1 2 3 4 5

12 15 Hochschulinvestitionen 9.162.000 3.067.000 0

Zusammen: 9.162.000 3.067.000 0


